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Feststel Iung

Umfang der Steuerbefreiung
Die Körpenschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nn. I KSIG von den Könperschaftsteuer befreit.Sie ist nach § 3 Nr.. 6 GewStG von den Gewerbesteuen befneit.
Hi nwei se zur Steuerbegünst igung
Die Kör'perschaft fördert im Sinne der §§ 51 ff^ A0 ausschtießtjch und unmittetban
fo1 gende gemeinnützi ge Zwecke :

- Förderung des öffentl ichen Gesundheitswesens und der' öffentl ichen Gesundheitspflege(§ 52 Abs. 2 Salz 1 Nr". 3 A0)

Hinweise zur Ausstel lung von Zuwendungsbestätigungen
Die Körpenschaft ist berechtigt, fün Spenden, die ihr zur Venrilendung für diese zr,.recke zugewendet
lltenden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschniebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszu-stellen. Die amtlichen Muster für die Aussteilung steuenlichen Zuwendungsbestätigungen stehen imInternet unter https:,/,/1aWW.fOrmulape-bfinV.de als ausfül lbane FOnmulare zun Ver.fügung.
Die Könpenschaft ist benechtigt, für Mitgliedsbeitnäge Zuwendungsbestätigungen naah ämtlich
vongeschriebenem Vondr.uck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustel'l en.
Zuwendungsbestätigungen für' Spenden und ggf. Mitgl iedsbejtr'äge dürfen nun ausgestel lt wenden,
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheids nicht länger als fünf Jahre zunückliegt. Die Frjstist taggenau zu benechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unricht igen zuwendungsbestätigungen uncl fehlverwendeten zuwendungen
Wer vorsätzl ich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oden venan-lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in den Zuwendungsbestätigung angegebenen steuer.begünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet fÜn die entgangene Steuen. Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuen oden Könpenschaftsteuen miI 30 %, die entgangene Gewenbesteuer pauscha'l mit 15/" den Zuwen-
dung angesetzt (§ lOb Abs. 4 EStc, § 9 Abs. 3 KSIG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Fli nweise zum Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalentnägen, die bis zum 31.12.2025 zuf l ießen, neicht fün die Abstandnahme vom Kapitat-
ertnagsteuenabzugnach§44aAbs.4und7SatzINr.1sowieAbs.4bSatz1Nr.3undAbs.lO
Satz 1 Nn. 3 ESIG die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einen amtlich beglaubigten
Kopie djeses Bescheides aus. Das Gleiche gi1t bis zum o. a. Zeitpunkt für die Enstattung von
Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit- oder-
Fi nanzdienst I ei stungs i nst j tut.
Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem tllintschaftlichen
Geschäftsbetlieb anfallen, fün den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Anmerkungen
Bitte beachten Si
sächl ichen Geschä
ner Außenprüfung
und unmi tte l bare
Satzung beachten.

dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
fühnung abhängt, die der Nachpr.üfung durch das F'inanzamt - gSf. im Rahmen ei-
ntenl iegt. Die tatsächl iche Geschäftsführ"ung muss auf die ausschl ießl iche
ü1 1ung den steuenbegÜnst igten Zwecke genichtet sein und die Best immungen den

Dies muss auch künftig dut'ch ondnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbenicht, Vermögensübensicht mit Nachweisen über Bildung und Entu,icklung den Rück-
lagen) nachgewiesen tllerden (§ 63 A0).
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Er I äuterungen
Es ist negelmäßig zu überpnüfen, ob die tatsächliche Geschäftsführ.ung den gemeinnützigkeits-
rechtlichen Bestimmungen entspt'icht. Ihre nächste Steuenenklärung neichen Sie bitte - vonbehalt-lich einer abweichenden Auffondenung des Finanzamtes - in 2024 für die Jahre 2021 bis 2023 ein.Bitte achten Sie danauf, alle in den Steuerenklär ung genannten Unterlagen (Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung bzw. Aufstellung über sämtliche Einnahmen und Ausgaben, Aufstellung über das Ver-mögen, Protokol le den Mitgliedenvensammlung, Geschäftsbericht, Tätigkeitsber.icht usw. ) mit
einzuneichen.
Ich weise danauf hin, dass die Übermittlung der Steuenerk1ärung elektnonisch zu enfolgen hat;
dies kann entweder üben das ELSTER I Ontinä-Finanzamt (www.els{er.de) oden mjttels kommerzjeller.
Steuensof twane erfoi gen.

Steuennunrner 117 /5860/ 1787

Zu Ihnen Informat ion:
Wenn Sie beabsichtigen, einen Einspruch e
über "Me i n ELSTER" (www. el ster. de) oder.
elektnonischen Einspruchs anbietet, zu übenmi

Sei te 2

ektronisch einzulegen, wind empfohlen, den Einspnuch
ede andere Steuen-Softwane, die die Mögl ichkei t des
teln.

Datenschutzhinweis

Informatjonen über die Venanbeitung personenbezogenen Daten in der Steuer.venwaltung und über Ihne
Rechte nach den Datenschutz-Gnundverordnung sot^lie üben Ihne Anspnechpantner in Daienschutzfnagen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Infonmationsschneiben der Finanzvenwaltung. Dieies
Infonmationsschneiben finden Sie unten wwtlr.finanzamt.de (unten den Rubr.ik "Datenschutz") oder.
erhalten Sie bei Ihnem Finanzamt.

Recht sbehe I f sbe I ehrung
Gegen diesen Freistel lungsbescheid ist der E'inspruch gegeben.
Ein Ejnspnuch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Venwaltungsakt änder.t oderensetzt, gegen den ein zulässiger Einspnuch oden (nach einem zulässigen Einspnuch) eine zulässigeKlage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. in diesem Fal I wir.d der. neue
Vert^,altungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsvenfahrens. Dies gilt auch, soweit sich ein
angefochtenen Vonauszahlungsbescheid dunch die Jahnessteuerfestsetzung enledigt.
Den Einspnuch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schriftl ich einzureichen, diesem elektnonisch
zu übenmitteln oden dort zun Niedenschrift zu erklänen.Die Fnist fÜt' die Einlegung eines Einspnuchs betnägt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf desTage!, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben wonden ist. Bei Zusendung durch einfachenBrief oder Zustellung mittels Einschneiben durch Übengabe gilt die Bekanntgabe mii dem dr.itten Tag
nach Aufgabe zut Post als bewit'kt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt
zugegangen i st .

Bei Zustel I ung mi t Zustel l ungsut'kunde oder m'i ttel s E'i nschnei ben m'i t Rückschei n oden gegerr Em-
pfangsbekenntnis ist Tag den Bekanntgabe den Tag den Zustellung.
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wei tene Informat ionen

Öffnungszei ten :

A1 1 gemei ne Spnechzei ten
Mo. - Ft'. 8:30-12:OO Uhn
Di. auch I3:30-15:OO Uhr"
und nach Veneinbarung

Nahven keh n sanb i ndung :

Linien 042 und 043 Hal testel 1 e Spnödental p1 atz

Die Senvice- und Infonmationsstelle des Finanzamts Krefeld ist nicht mit der Bearbeitu ng

Senvice- / Informationsstel le
Mo. -Ft'. 7:OO- l2:OO Uhr^
D'i . 7:OO-16:OO Uhr

einem diesbezügl ichen Besuch.
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